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Nr . 90 Diez , Donnerstag , den 9. September 1920 . 60 . Jahrgang.

Anordn »ng
betreffend Berbrauchsvorfchriften für Leibstv . r-
ssrger und Borschriften für Mühlen und sonstige
Betriebe , die gewerbsmäßig Früchte für Selbst¬

versorger verarbeiten.
Auf Grund des §§ 8, 49, 50, 63, 64, 71, SO, 81 ctt

Rckchsgerreiderronung für oie Ernte 1920 vom 2. Mut
1920 Reichsgesetzblatt Nr . 1021 in Verbindung mit oer
Preußischen Aussührungsanwcisung dazu vom 16. Juli 1920
wird, und zwar hinsichtlich der §§. 1 und 2 mit Genehmi¬
gung des Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden für
den Bezirk des Kommunalverbandes Unterlahnkreis fol¬
gendes angeordnet:

81.
Als Selbstversorger  im Sinne des §> 8 der

Reichsgetreideordnung gilt nur , wer in die von der Ge¬
meinde zu führende Selbstversorgerliste (§. 3) ausgenom¬
men ist. Ausgenommen werden Dürfen nur der Unternehmer
des landwirtschaftlichen Betriebs , die Angehörigen seiner
Wirtschaft, Naturalberechtigte , soweit sie gls Lohn- oder
Leibgedinge (Altenteil , Auszug, Ausgedinge, Leibzucht), Ge¬
treide oder daraus hergestellte Erzeugmsse zu beanspruchen
haben, ferner alle im landw. Betriebe ganz oder überwie¬
gend beschäftigte Personen während der .Dauer der Be¬
schäftigung sowie deren Angehörige, soweit sie mit ihnen im
gleichen Haushalt leben und nicht in anderen Betrieben
beschäftigt sind.

Al sUnternehmer gilt dxr Leiter des Betriebs , ohne
Rücksicht daraus , ob er Eigentümer oder Pächter ist. Den
landwirtschaftlichen Betrieben fernstehende Personen , die
sich durch Pacht oder ähnliche Verträge die Rechte von
Selbstversorgern zu verschaffen suchen, während sie die' Be¬
wirtschaftung des gepachteten Bodens den Verpächtern über¬
lassen, sind nicht als Selbstversorger zu betrachten. Läßt
ein außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs wohnender
Eigentümer oder Pächter oen Betrieb durch Angestellte
führen (z. B. eine kaufmännische Firma , ein? Gesellschaft,

. eine Genossenschaft u. dgl.), so kommen als Selbstversorger
nur die im landwirtschaftlichen Betriebe lebenden Personen
in Betracht , nicht aber Personen , die mit dem landwirt¬
schaftlichen Betriebe in keiner wirtschaftlichen Verbindung
stehen. Als Angehörige einer Wirtschaft gelten bei land
wirtschaftlichen Betrieben , die im Eigentume von gemein-
nüvigen Anstalten (Irrenanstalten , Krankenhäutzrn , Wai¬
senhäusern u. dgl.) stehen und mit deren Betrieben ver¬
bunden sind, auch das Personal und die Pfleglinge die,er
Anstalten.

Inhaber von Zehntrechten oder ähnlichen, aus öftfnt-
lich-recbtlicher oder prioatrechtlicher Grundlage beruhenden
Rechten, z. B. Beamte , Geistliche, Lehrer, Angestellte, die
nach ihrer Besoldungsordnung oder ihrem Anstellungsver¬
trag Anspruch auf Naturalabgaben haben, gelten nicht vls
Selbstversorger.

8 3.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe, welche für

sich und ihre Wirtschastsangehörigen das Recht der Selüst-
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Versorgung beanspruchen, haben dies unter namentlicher
Bezeichnung aller Selbstversorger bis zum 29. Juli dem
Gemkindevorstand (Magistrat , Gemeindevorsteher- anzuzei-
zeigen und dabei den Nachweis zu fiihren, daß das von
ihnen gebaute Brotgetreide , (Roggen und Weizeitz zur Er¬
nährung für sie selbst und die von ihnen als Selbstver-
sorger benannten Personen bis zum 15. August ausreicht.

Dre nochzuweisende Menge der Vorräte bestimmt sich
nach den gemäß § 8 der Reichsgetreideordnung aus den
Kopf und Monat festgesetzten Sätzen.

Reichen die Vorräte nicht aus , um alle Selbstversorger
eines landwirtschaftlichen Betriebes bis zum 15. August
1921 zu ernähren , so dürfen nur soviel Personen als Selbst¬
versorger angemeldet und in .ne Selbstversorgerliste aus¬
genommen werden, wie bis zu dem genannten Zeitpunkt
voll versorgt werden können. Die als Selbstversorger aner¬
kannten Personen sind dabei einzeln und namentlich in die
Liste einzutragen . ^

8 3.
Die Sclbstversorgerllste ist dem Kvmmunalverbant bis

spätestens 1. August 1920 mitzuteilen.
§4

Ab- und Zugänge von Persvonen , die das Recht der
Selbstversorgung in Anspruch genommen haben oder nehmen
wollen, sind bis zum 20. eines jeden Monats zur Abän¬
derung cer Selbstversorgerliste bei dem Gemeindevorstand
namentlich anzumelden : der Gemeindevorstanv bat entspre¬
chend diesen An- und Abmeldungen die Liste allmonatlich zu
ändern oder zu ergänzen. Diese Veränderungen sind dem
Kommunalverband am Monatsschlnß unter Angabe oer
Nummern der Selbstversorger mitzuteilen . Falls Verän¬
derungen nicht vorgekonimen sind, ist Fehlanzeige z» er¬
statten.

8 5.
In die Selbstversorgerliste nicht ausgenommen? Unter¬

nehmer landwirtschaftlicher Betriebe oder Wirtschastsan-
gel'ötige werden mit Brot uno Mehl auf grund von Brot¬
karten nach der Anordnung vom 4. August .1920 versorgt.
Für sie darf aus den Erntebeständen des Betriebes Brot¬
getreide oder Mehl nicht verwendet werden.

§ 6
Selbstversorger können durch eine bis zum 20. eines

jeden Monats bei dem Gemeindevorstanv abzogebende
schriftliche Erklärung die Selbstversorgung mit Wirkung
vom 1. des nächsten Monats ab unter der Voraussetzung
ausgeben daß sich mindestens oer auf die Zeit bis zum
(5. August 1921 entfallende Bestand an Brotaetr . loe und
Mehl noch in ihrem Besitz"befindet.

Sie haben ihren Bestand an den Kommnnalverband
abzuliefern und erhalten damit vom Anfang des nächsten
Monats ab Anspruch aas Brot - und Mehlversorgun .- mit
Brotkarten für sich und eie bisher von ihnen versorgten
Personen.

8 7.
Das Recht der Sel stversorgungi kann Unternehmern

landwirtschaftlicher Betrübe vom Lauorat entzogen wer en,
wenn sie sich
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nt In her »erttUMtounq tOirr Bestände,
D) in bei' Beobachtung »er für Selbstversorger erlasu' iien

c'i in der Erfüllung ihrer Pflichten nach &
"iS 3 der R . G. O. vom 21. Mai 1W20 (Rerchsgesetz-
bfatt Nr . 1021 als unzuverlässig erweisen.

d) ihre Pflicht zur Auskunsterteilung nach iß a- >•

e) ihre ^Pflicht zur Ablieferung von Früchten vernach-

Gleichzeitig mit der Entziehung »es Lelbstver .vrger-
reä-ts kann die sofortige Enteignung »er Bestände für die
NeichsgetreiVestelle oder den Kommunalverband ausgeipro-

Geaen" die Verfügung »es Landrats ist Beschwerde zu¬
lässig lieber die Beschwerde entscheidet »er Regierungs-
pMibent zu Wiesbaden endgültig . Die Beschwerde bewirkt
keinen Auffchub. ^ ^

Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe denen das
Recht der Selbstversorgung entzogen ut , erhalten Brotkarte^
für den Rest des Versorgungsjahres nur ^ ^em Nmsa g m
dem bei ihnen noch Brotgetreide oder Mehl nach dem für
u-eldüuersoraer geltenden Satze für den Kops und Monat ge¬
duden un» »er Reichsgetreidestelle oder dem Kommunalver¬
band übereignet worden ist. ^

mn  Getreide zu Mehl , Schrot , Grieß , Grütze,
Graupen Flocken und ähnlichen Erzeugnissen sowie zu
SS,Mn «erarbeiten , iolnte d° - « erben « ° n Sp - 'i

^infp ( le -piU und »ie Weiterverarbeitung von ->chrot,
Grieß GÄ Graupen oder Flocken zu Mehl in eigenen ober
Nemden Betrieben vornehmen will , bedarf hierzu der Aus-
N « SU ErIa .chM !ch-i .' - - -der « * ■
harte) nach dem vorgeschriebenen Mutzer.

-Die Ausstellung der Erlaubnisscheine eru' lg- durch den

f«55 zff S,  ÄS
NK „tÄSÄm vergeben
und nicht mehr von Betrieben angenommen werden.

DiP Mabl - Schrot - und Gerbkarten werden nur für »en

ändern Antrag am Anfang »es Monats , an m

herbeizuführen. ^
Die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe sin» nur

beiten. ' » Namen auf der Wirtschaftskarte em-
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»er Wechsel nur vorgenommen wird , um von -
an Früchten der Kontrolle zu entziehen.

Auf den Mahl -, Schrot ? und Gerbkarten istder Name
des Betriebes einzutragen , »er sich aus der Wertsch s
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karte als zuständig zur Verarbeitung von FrÄchten̂ für oeN
Selbstversorger ergibt ; nur der aus der Mahl -, - chrot- und
Gerbkarte ftngetrageue Betrieb ist berechtigt, die Verarbei¬
tung für den Selbstversorger vorzunehmen.

' Die zum Betriebe privater Schrotnmhlen er,orderilche
polizeiliche Ausnahmegestehmigung wird hierdurch niiht be-
rührt - s . t§ 14.

Bei der Beförderung, der zu verarbeitenden Frückftê zu
dem Betriebe , der die Verarbeitung vornehmen soll, haben
die Selbstversorger an jedem Sack den vorge,chr-ebeneu An-
bänaezettel zu befestigen, aus dem sich Der Inhalt des
Sackes nach Fruchtart und Gewicht sowie Namb und Wohn¬
ort des Selbstversorgers ergibt.

Die Selbstversorger haben dem verarbeitenden Betndbe
gleichzeitig mit den zu verarbeitenden Fruchten den Er¬
laubnisschein zu übergeben.

Z16 . .
Die Betriebe dürfen Getreide von Selbstversorgern

nitr zum Zwecke sofortiger Verarbeitung und nur in den
Mengen annehmen , die durch einen ihnen vorher oder gleich¬
zeitig ausgehätidigten ordnungsmäßig ausgestellten Erlaub

"is ^ Getreide ^von Nichtselbstbersorger» dürfen die Betiiebe
uur zur Herstellung von Futter und nur dann annehmen
und verarbeiten , wenn ihnen vorher oder gleichzeitig e
vom Kommunalverband ausgestellter Erlaubnisschein aus-

gehandigt ^ ^ wahrung dürfen Betriebe Getreide nicht all¬
nehmen. Dies gilt auch, wenn diese Fruchte später in iem-
lelben Betriebe verarbeitet werden sotten.

Zur Reinigung, Sortierung oder ähnlichen Behandlunz
dürfen Betriebe Getreide nur anuehmen , wenn ihnen vorher
ober aleichzeitia ein auf den Namen »es .Besitzers lautender
Erlaubnisschein des Kommunalvetbandrs ausgehand -gr wiw.

z 17
Die Betriebe haben das Getreide sofort ,nach Empfang

genau zu verwiegen und das ermittelte Gewicht iowre die
von ihnen selbst festgestellte Art der empfangenen Fruchte
auf beiden Abschnitten des Erlaubnisscheins ernzutragen.

Nach der Verarbeitung sin» die Erzeugnisse wiederum
zu verwiegen und das Gewicht an Mehl, Schrot , Gneß,
Lti '.ve Grauven , Flocken u. dgl. sowie an Klere oder Ab¬
fall vor der Ablieferung gleich falls anf beiden M'schmt^ n
des Erlaubnisscheins einzutragen . Abschnitt 1 °er Erlaub
i.isstbeine ' st von deur Betriebe , nachdem das Verarber
tunaseracbnis in das Mahlbuch (8. 21) eingetragen ist, dem
Kommnnalverdan « -inznreicdeni « » >« 2 » °em « ■

mit °e» St äe»jniiien (Metel «i» .) znenckzetgeben
und von diesem aufzubewahren.

Die Betriebe dürfen Getreide nur annehmen, wenn
die Säcke mit ordnungsmäßig ausgefüllte » dlnhangezettein
V 14 , versehen sind . Die Anhängezettel müssen an den
Säcken befestigt bleiben, bis die Verarbeitung erfolgt . Nach
»M mm »ie M * »ie
bpn eriorderlichen weiteren Emtraaungen zu versehen un.
w“ ,Ä £ 7 » otn mit de» Vv9eitellte » Erzen«»,sie» «e-

zum « ühlendeteieb
Gaerndkii mit Getreide, oder daraus hergestellten Erzeug
Rn g ü lt n Säcke müssen mit Anhängezetteln verschen
e , auf denen »er Name des Eigentümers sowie d e Be-

Smm  und »äs Gewicht des Inhalts des Sackes ver¬

merkt sind. b lg
Die betriebe dürfen Getreide oder daraus hergestellte

Erzeiwnisft des Zphabers oder Leiters des Betriebes in
den zum Mühleirbetrieb gehörigen Raumen nur,n  den
acn läge ruf für die ordnungsmäßig ausgestellte Ermubni
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mcr̂ n Ergänzung der,Bekanntmachun?, vom- , \ ^ ^ Ermäßigung ist von dsm Verein bei der Abgangs-
verpflichtet finb Gewerbetreibende die Anzeigen im Sinne des Kation schriftlich unter Anzabe des Renetages und Ire-
8 25 Ms. 1 Nr. I dev Umsatzsteurrgesei-es vom _;4. U. 191. I { der zu benutzenden Züge und der Teilnehmerzabl
übernehmen, mit Ausnahme der Zo tm'gen und Zeit Miftm öei 2(X> oder mehr Teilnehmer5 Lage vorher
für welch« der Stenerabschnitt aus bm.e» Kalender,ahr er. ^ antraaeu
streckt ist. m  Sfetelu , ®üd,ern, mt  dem Antrag sind vorznleoen: ^
Kalender? AdreWrn , Programmen usw.», Geschastsenr. «. eine Bescheinigung der zuständigen stelle re" .
v-ehlungen Kataloge, Prospekte, Anschlag? (Plakate). ReklameI nisanon: ^ ~ „
ütm« Ausschriften auf Verpackungen»nd Et'ketle» au, Bier- I ) . daß der antragsteliende Verein einer s.aatlrchg
nntenätzen Äschenbechrn usw: Zugabeart,kelwenn ste durchI förderten Organisation für Jugendpflege angehork,
Anschrift'oder Ausstattung aus das w.t« nehmen unk» Mne einen 'Ausflug im Interesse derSU***** ,
Mt Scheinwerfern, Nuchertrageu vo« Tafeln, Umher,ahretv b. eine Bescheinigung des Leiters darüber
dvn ReklamewagenAusrufen usw. die Aufmerksamkeit äuge- I wieviel Auffichtspersonen und 'meviel piaenduche
zogen wird. Tie Unternehmer die Anzeigen in Zeitungen uno Personen an dem Ausflüge teilnehmen.
Zeitschriften, aumehmen suchen W g ™ * 2 . daß die jugendlichen Personen zur Teilnahme an
ch1?8 Abs 2a den AussiihnmaS bestimm an gen zum Umsatzsteuer- I dem Ausflug berechtigt ftnd und kerne von ihnen
SaS. ” - ' das 20. Lebensjahr überschritten hat.
^ ^ -d\ c z den 30. August 1920 I Die .Bescheinigungen nnissen mit dein - tempct

Tier Kreisausschuß'- es Unterlahnkreises I oder Siegel der Organisation oder einer staatlichen
I . B.: Scheuern. I Behörde versehen sein.

-- T ia , w d ^ »vtember 1920 5.Die Abfertigung erfolgt mit Besördernngsschein der
Z.-Nr. II. 10510. Drez,  den 4. September - Qllf  ^ runb m  Antragschreibens für einfache oder

vekanntmachnng. I für Hin- und Rückfahrt ausgestellt und bei Bern--
Betr.: Fahrpreisermäßigung im Inter-  I vigung der Fahrt abgenommen wird.

esse der Jugendpflege. , -r „t°reTeI Eisenbahndirektionsbezirk: . . - • - -
Die Fahrpreisermäßigungen pur Fahrten rm ^nPreue I Antrag

'« *«»15ÄT" 8,m ^
,m . . . . » ^ 35 « * » * - " *•

h
äsSW ÄSÄ ä J . . • . • / . • . • • ' • ' • ' »« . •• m : '• - :

" ^ Magistrate bcr  Städte Diez, Bad Ems und Nassau ^ ^ '. .
m,b'ßie Herren Bürgermeister der Landgemeinden er.uche . . • ■ ■ • • • *

die in ihren Gemeinden bestehenden Jugendpflege-Ber- am . - - ten . , ’ 191 * ' ^ } 9‘2 ' '
eine hierauf aufmerksam zu machen. I ' .

Her»an»ratI . V.:. Scheuern. (Unterschrift des Vereins): .
s,„si Best, zu 8 12 E. V. O.) - Bescheinigungen. , ^

1 o „ von Vereinen , die einer staatlich geförderten ! , Sn  antragstellende Verein gehört un,erer r. rg 'ini,ati 0 l
bekannt aeaebenen Organisation für Jugend- I Hx Jugendpflege an. . ^

besonders bekannt gegevenê unter g. Es handelt sich um einen Ausflug..m Jnterr„e der
pUege angeh ' ^ erwachsener Personen veranstal- gendpflege die Fahrpreisermäßigung wird vm laufenden

. ÄJe « werden jugendliche ^ leLflahr z.„„ . . . . Male in Anspruch genommen.
" Perwnen die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet . . . ., öen . . . . ten 192. . .

haben und die leitenden erwachsenen Personen unter nach- Unterschrift der zuständigen Stelle der Organisation) .
stehenden Bedingungen im 3. Klasse der PersvuenzUM 1 ^ bem  Ausfluge nehmen teil . AufsichtSper-
zum halben Preis befördert: . . .. ..  sgnen . jugendliche Personen.
* a.die Mindestteilnehmerzahl muß 10 Pionen vetm '̂ ie jugendlichen Personen sind zur Teilnahme an dem

gen; auf je 10 Jugendliche Personen dar, höchstens &cr7d)ii9t von ihnen hat keine das 20. Lebens-
1 Auffichtsperson entfallen. . jahr überschritten,

b die Mindestentfernung,ur e.ne Fahrricht'.ng muß 192. . .

's #|; * TS-iÄ ’SS L -(«.^ d« «»«-Wj;_
75 Tarifkilo,neter beschränkt. Bekanntmachung

2. Tie Ermäßigung wird für Eil- »»7 ^ '^ "^ ,, An?- Nachdem bei der Abstimmung sich dir Mehrheit der be-
Reg?" nicht gewahrt. Anc-rge an, a„ teitiflten  Gewerbetreibenden für die Einführung des Bei¬
nahmen sind spätestens 8T ^ vocher  ber er » g ^,;ttszwangs erklärt hat, ordne ich aus Grund des 8 100
ft nt um der Vorgesetzten Eifenbahnverwaltunge z h - < - Reichs-Gewerbe-Ordnung und Ziffer 100 Ab-

tet, io wird »er halbe« aln'Octii 6ei S ^netläW'c «>'t« ■« ^ # . ™ , Lmiixc  1920 ei»- gwaxMamm, rut
dem für jeden Teilnehmer der tarlfmaßige Zu.chl g ^ selbständige Schneider-Handwerk im Unterlahnkrc.se in
rechnet.
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betv . bat Wei fet)r mit tyiiiiiiten ubev baivite .'levgeft •Uten
(Sräeugitiffen aufievtjcilb  t >er l'e’iürtitidjen Wevtcüung, inSbc-

sondere mit $lu8lant #g.etvelbe  und Auslandsutehl.
Stuf Grund der §§ 59, 79, 80 und 81 der RetchSzetreide-

vrdnung fiir die Ernte 1920 vvur 21. Mai 1920 — Reichs¬
gesetzblatt Nr . 1021 in Verbindung uttt der Verordnung
über den Verkehr mit ausländischem Mehl vom 13. März
1917 (Reichsgefetzblatt Seite 229) wird für den Bezirk
des Kommunalverbandes Unterlahnkreis unter Aufhebung
der Anordnung über den Verkehr mit Auslandsgetrcidä und
Mehl vom 7. August 1919 folgende Anordnung erlassen:

8 1-
1. Wer Getreide (Weizen, Roggen, Geste, Hafer oder

lWeizen-, Roggen-, Gersten-, Hafermehl) das aus dem Âus¬
lände stammt oder aus ausländischem Getreide ermahlen ist,
in Geloahrsani hat , ist verpflichtet, dem Kreisausschuß in
Diez die vorhandenen Mengen bis zum 20. September
ds. Irs und soweit er den Gewahrsam Ztach dem 20. Sep¬
tember erlangt , binnen drei Tagen nach Erlangen des Ge¬
wahrsams unter Angabe des Eigentümers anzuzeigen. Wer
Verträge abschließt, kraft deren er die Lieferung von Ge¬
treide oder Mehl der im Satz l bezeichneten Art verlan¬
gen kann, hat dem Krersausschuß in Diez binnen drei Tagen
nach Abschluß des Vertrages hiervon Anzeige zu erstatten.

2. Diese Anzeige gilt nicht für Wehl, das zuni Ver¬
brauch im eigenen Haushalt oder der eigenen Wirtschaft be¬
stimmt ist, und nicht für Mehl, welches gemäß Seit Bor
fchriften der Bekanntmachung letr . die Einfuhr von Ge¬
treide, Hülsenfrüchten, Mehl und Futtermitteln , vom 11.
September 1915 (Reichsgesetzblatt S . 569) 4. März 1916
(Reichsgesetzblatt Seite 147) an vre Zentraleinkaufsstelle
m. b. H. in Berlin zu liefern ist.

3. Tie vorgcschriebenen Anzeigen sind schriftlich in
zwei Stücken bei dem Kreisausschuß in Diez einzureichen.

4) In der Anzeige ist der Name oder die Firma und der
Niederlassungsort des Lieferanten , der UrsprungLort , die
Mengen und Sorten des Getreides oder Mehles anzugeben.
Der Ursprungsort ist urkundlich nachzuweisen. Als Aus¬
weis gilt ein von einer Behörde ausgestelltes Ursprungs¬
zeugnis, doch können auch Frachtbriefe und Zollquittungen
als Nachweis anerkannt werden.

5. Getreide oder Mehl oarf erst iir den Verkehr gebracht
oder gewerblich verarbeitet werden, nachdem der NaMveiS
als genügend anerkannt und dem Einführenden das zweite
Stück der Anzeige mit schriftlicher Bescheinigung zurückge¬
zogen worden ist.

§ -2.
Alle Anzeigen über Auslandgetreide oder Auslauts-

mehl müssen die Aufschrift „Auslandsgetreide " oder „Aus-
laudsmehl " tragen und getrennt von den anderen Anzeigen
erstattet werden. > I a.

Für den Fall , daß der Kreisausschuß die Ueberlassung
des angezeiglen Getreides , oder Mehles verlangt , finden die
Vorschriften der §§. 3 uns 4 der Verordnung vom 13. März
1917 (Reichsgesetzblatt S . 229) Anwendung.

§ 4.
Wer gewerbsmäßig ausländisches Getreide , oder aus¬

ländisches Mehl der in K 1 bezeichneten Art in den Unter¬
lahnkreis eingeführt hat , ist verpflichtet , bei dem Kreis-
ausschnß in Diez, wöchentlich ein Verzeichnis der im Laufe
der Woche an Mühlen, Händler, Bäcker, Konditoren und an¬
dere Gewerbetreibende, die Mehl zu Nahrungsmitteln ver¬
arbeiten , abgegebenen Getreide- und Mehlmengen und ihre
Empfänger einzureichen und zwar gleichviel, ob die Emp¬
fänger im Untcrlahnkreise wohnen oder nicht. Wenn Emp-
fiinger, die im Unterlahnkreise wohnen, solches Getreide oder
Mehl nicht in Ihrem Gewerbebetrieb verarbeiten , oder an

I Wevtnauif)cv abgebett,  so sind diese ebenfalls  zur wöchent-
/ sichen Einreichung des Verzeichnisses verpflichtet.

jg ß,
t.  Mühten , btt Aüskandsgetreide ausmahlen , sow'a

Bäcker und Konditoren, die Aüslaudsmehl 'n ihre nt Ge¬
werbebetrieb verwenden, haben über dieses Getreide nnD:
Mehl ein besonderes Lagerbuch zu führen. In diesem Lagcr-
buch ist jeder Posten GetrSoe oder Mehl, der einaelagcvt
oder vom Lager entnommen wird , noch am Eingangs - oder
Entnehmetag unter Angabe des Tages und der Menge zu
buchen.

2. Am 15. und letzten jeden Monats ist bei Geschästs-
schluß das Lagerbuch abzuschließen. Das Auslandsmehl , das
zu diesem Zeitpunkt in den Backtrögen vorhanden ist, ist
abzuwiegen und als Bestand für den nächsten halben Mo¬
nat vorzutragen.

8 a
Lieber Auslandsgetrei .de und Mehl haben Händler sowie

die nach K 4 in Frage kommenden Müller , Bäcker und Kon¬
ditoren, am 15. und letzten eines jeden Monats eine besondere
Bestandsanzeige an Sen Kreisausschuß in Diez abzugeben.

8 7.
Auslandsgetreiöe und Mehl darf nicht vermischt mft

Inlandsgetreide oder Mehl verkauft oder verbacken werden.
8 8.

1. Müller , Bäcker, Konditoren und Händler , die Aus¬
landsgetreide oder Mehl im Besitze haben, sind verpflich¬
tet, dieses Getreide und Mehl von ihren übrige st Vorräten
getrennt zu halten.

2. Tie daraus hergestellte Backware ist in den Ver¬
kaufsräumen von der aus dem Inlandsmehl hergestellten
Backware gesvnders auszubewahren und durch Anbringung
eines deutlich lesbaren Schildes mit der Aufschrift „B .'.ck-
ware aus ausländischem Mehl " als solche kenntlich zu
machen. 8 s.

Mehl der im §, 1 bezeichneten Art , das aus dem Aus¬
lände stammt oder aus ausländischem Getreide ermahlen ist,
und Brot , das aus -solchem Mehl hergestellt ist, darf bei
Abgabe an Verbraucher nicht za höheren Preisen abgegeben
werden, als zu den für inländisches Mehl und Brot jeweilig
bestehenden Kleinhandelshöchstpreisen, es sei denn, daß ein
höherer Preis vom Kreisausschuß genehmigt worden ist.

9 10.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden mit

Gefängnis bis zu eurem Jahre und mit Geldstrafe bis zu
50 MO Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft . Der
Versuch ist strafbar . Außerdem können unzuverlässige Be¬
triebe geschlossen und nicht angezeigte oder verheimlichte
Vorräte ohne Zahlen eines Preises enteignet werden.

8 11-
Diese Verordnung tritt mit dem Beginn des neuen

Wirtschaftsjahres am 16, August 1920 in Kraft.
Diez,  den 26. August 1920.

Ter Kreisausschuß des Unterlahnkreise»
I . V. Scheuern.

Z.-Rr . II. 10366. I Ti ez , den2 6. August 1920.
Die Ortspolizeibehörden tverden ersucht, die Ausfüh¬

rung der vorstehenden Anordnung genau zu überwachen
und Verfehlungen unnachfichtlich zur Anzeige zu bringen.

Der Vorsttzende des Kreisausschufses I . P . Scheuern.

I . Nr . 3538 . U.
Bekanntmachung,

Umsatzsteuer auf Leistungen besonderer Art iür das erste Halb-
UsatzstLuer auf Leistungen besonderer Art für das erster Halb¬

jahr 1980.
Ter Herr Neichsminister der Finanzen hat die in der Be¬

kanntmachung vom 5. 7, 20 (Kreisblatt Nr . 73 ) znr Abgabe
der borgeschriebenen Erklärungen über den Gesamtbetrag der

ft.fr.

' Om



scheine vorftogen», f . 18 Abs. 2 findet auch auf oi-ft Vor¬
räte Anwendung.

^ 8 20 .
Die Betriebe dürfen Aufträge zur Verarbeitung von

Teilen dev auf dem Erlaubnisschein verzeichnetcn Mengen
nur annehmen , wenn der Auftraggeber gleichzeitig auf die
Verarbeitung des Restes verzichtet, und die Betriebe die her-
gestellten Erzeugnis je nicht in Teillieferungen zurückgeben.

8 21.
Die Betriebe sind zur Führung eines Mahl - und Lager¬

buches nach vorgeschriebenem Muster verpflichtet . In das
Mahl - und Lagerbuch lind die Eingänge an Getreide und die
Ausgänge an Verarbeitungserzeugnissen sowie das Ergebnis
der Verarbeitung täglich cinzutragen.

Ter Betriebsleiter ist dafür verantwortlich , daß Sie
Ueberbringer von Getreide und die Abholer der Erzeugnisse
die Eintragungen in dem Mahl - und Lagerbuch als richtig
bescheinigen.

Aus dem Mahl - und Lagerbuch muß sich jederzeit der
Bestand der in den Betriebsränmen lagernden Früchte und
Erzeugnisse feststellen lassen.

Die Betriebe find verpflichtet, am Ende jedes Kalen-
dermvnats dein Kommunalverband Durchschriften der Ein¬
tragungen des Mahl - und Lagerbuches einzureichen.

Doppelbetriebe — Müllereien Bäckereien in
denen Mehl zu Brot verarbeitet wird , sind verpflichtet, etn
Backbuch nach dem vorgeschriebenen Muster zu führen.

§ 22 S
Die Anlieferung von Getreide und die Abholung v in

Erzeugnissen bei Betrieben sowie die Verarbeitung von Ge¬
treide an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen sowig zur Nacht¬
zeit ist nur mit vorheriger Genehmigung des Kommnnalver
bandes gestattet , die nur für den einzelnen' Fall erteilt wer¬
den kann. Für Wind- und, Wassermühlen kann die Ertei¬
lung der Zustimmung in Fällen dringenden Bedürfnisses
der Gemeinde übertragen werden. Die Zustimmung zur Ver¬
arbeitung ist nicht erforderlich, wenn eie Verarbeitung im
Auftrag der Reichsgetreidestelle erfolgt.

8 23.
Die Vereinbarung eines Verarbeitungslohnes , insbe¬

sondere eines Mahllohnes in der Art , daß als Entgelt für
die Verarbeitung statt eines Geldbetrages die Hingabe
eines Teiles der zur Verarbeitung übergebenen Früchte
oder der daraus hergestellten Erzeugnisse festgesetzt wird,
ist untersagt . Ebenso ist es unzulässig, dem Betriebe ote
Menge an Getreide oder Erzeugnissen zu überlassen, die
er bei der Herstellung der etwa vereinbarten Pflichtmenge
von Erzeugnissen erübrigt (Schwundersparmsse).

Die Betriebe sind zur restlosen Ablieferung der gesam¬
ten Erzeugnisse einschließlich der Kleie und allen Abfalles
an die Auftraggeber auch dann verpflichtet , wenn die Auf¬
traggeber dies nicht verlangen.

8 24
Früchte der Selbstversorger dürfen gegen fertige in

ihrem Besitz befindliche Erzeugnisse nur umgetauscht werden.
(Tauschmüllerei), wenn der Betrieb die besondere schriftliche
Genehmigung des Kommunalverbanves erhalten hat unid
wenn er die dabei vom Kommunalverband gestellten Be¬
dingungen für die Ausübung der Tauschmüllerei erfüllt.

Die Ersparnisse, die bei Anrechnung einer festen
Schwundmenge durch Mehrausbeute erzielt werden
(Schwundersparmsse), sind monatlich dem Kommnnalvec-
band nach Art und Gewtcht anzumelden und ihm — unent¬
geltlich — zur Verfügung zu stellen.

8 25.
Die Beamten der Polizei und die von der Reichsge¬

treidestelle, von den Landeszentralbehörven oder den von
ihnen bestimmten Stellen , von den Kommnnalverbänoen
oder von der Polizeibehörde beauftragten Personen sind be¬
fugt, in die Räume , in denen Getreide oder Mehl verarbeitet
wird, jederzeit, rn die Räume , in denen Getreide oder dar¬

aus hergestellte Erzeugntfse aufbewahrt , srtlgehallen oder
verpackt oder die Geschäftsbücher verwahrt werden oder rn
denen Getreide oder daraus hergestellte Erzeugnisse zu ver¬
muten sind, während, der Geschäfts- oder Arbeitszeit einzu¬
treten , daselbst Besichtigungen vorzunehmen, Geschäfts Auf¬
zeichnungen einzusehen, die vorhandenen Vorräte festzustellen
und nach ihrer Auswahl Proben gegen Empfangsbestätigung
zu entnehmen.

Die Eigentümer der Vorräte und die Besitzer der
Räume sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter und
Aufsichtspersonen haben den nach Abs. 1 zum Betreten der
Räume Berechtigten ans Erfordern die Vorräte sowie bereit
Herkunft, insbesondere bei Erwerb von Dritten den Ver¬
äußerer nach Namen und Wohnung und den Kaufpreis
anzugeben und Auskunft über die Betriebsverhältniffe zu er¬
retten. Sie haben den zum Betreten der Räume Berechttd-
ten auf Erfordern bei der Feststellung der Vorräte , insbe¬
sondere der Nachwiegung Hilfe zu leisten, nach deren An¬
weisungen Probeverarbeitungen vorzunehmen und den Be¬
trieb während der Besichtigitng einznstellen. Wird die Hilfe¬
leistung, die Probeverarbeitung oder die Einstellung des
Betriebs verweigert, so kann die zuständige Behörde die
erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Verpflichteten durch
Tritte vornehmen lassen. Unternehmer lanviwrtschastltcher
Betriebe sowie deren Betriebsleiter und Aufsichtspersonen
haben insbesondere auf Erfordern Auskunft über Namen
und Aufenthalt der Selbstversorger zu geben.

8 26.
Erweist sich der Inhaber oder Leiter eines Betriebs in

der Befolgung der Pflichten unzuverlässig, die ihm durch
diese Anordnung auserlegt sind, so kann sein Betrieb durch
die Ortspolizeibehörde geschlossen werden. Wem, die Orts-
Polizeibehörde die Schließung des Betriebs verfügt hat , ist
jede weitere Beschäftigung oes Betriebs verboten.

8 27.
Früchte, die einer ordnungsmäßig ergangenen Auifor-

derung zuwider nicht angezeigt oder bei behördlicher Nach-
prüfung verheimlicht oder sonstwie der Aufnahme entzogen
werden, oder die der Unternehmer eines landwirtschaftlichen
Betriebs über das zulässige Maß hinaus oder entgegen dieser
Anordnung zu verwenden oder vorschriftswidrig zu ver¬
äußern sucht, sowie alle Vorräte , die unbefugt hergestelll
oder in den Verkehr gebracht werden, kann der Kom¬
mt,na lverband ohne 'Zahlung einer Entschädigung zugunsten
der Reichsgetreidestelle für verfallen erklären . Auf Ver¬
langen der Reichsgetreidestelle ist der Kommunalverband
zu dieser Verfallerklärung verpflichtet . Getreide und die
daraus hergestellten Erzeugnisse können in besonderen Fäl¬
len mit Zustimmung der Reichsgetreidestelle statt für diese
für den Kommunalverband für verfallen erklärt werden.
Ter Kommunalverband kann schon vor der Verfallerklärung
die zur Sicherstellung der Vorräte erforderlichen Anord¬
nungen treffen . Können Vorräte der im Absatz 1 bezeich-
neten Art nicht mehr erfaßt loerden, so tritt ihr Wert , oder,
wenn der erzielte Kaufpreis höher ist, dieser an ihre Stelle,
Sind an der Handlung , ans Grund deren der Wert für
verfallen erklärt wird, mehrere Personen beteiligt , so haf¬
ten sie als Gesamtschuldner. Die Beitreibüng erfolgt nach
den Vorschriften über die Beitreibung öffentlicher Abgaben.

Die mit einem Ausweis versehenen Ueberwachungsbe-
amten der Reichsgetreidestelle sind berechtigt, durch mitttö-
liehe oder schriftliche Erklärung gegenüber dem Betriebs¬
leiter oder dessen Vertreter bis zur endgültigen Entschei¬
dung oes Kommunalvcrbandes jede räumliche oder sach¬
liche Veränderung an oerartiaen Vorräten vorläufig zu un¬
tersagen. Eine solche Erklärung wirkt als Beschlagnahme,
deren Verletzung nach 88 28, 29 strafbar ist.

Gegen die Verfügung des Kommunalverbandes ist Be¬
schwerde bei dem Regierungspräsidenten zulässig, der end¬
gültig entscheidet. Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.
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Zuwidechanvlung « . gegen die in dieser Anordnung den

Keibstversorgenr und Betrieben auserlegten Pferchten wer
sämV w ' .w « 12 “ « wssnrs?
Dpn1 -n Mai 1920 (Reichsgcsetzblatt ® . 1021- mit Ge
sängnis ' bis zu einem Jahre und̂ mit Geldstrase ins zu
5)0 000 Mark oder mit einer oiewr strafen bestraft.

Ter Versuch ist strafbar . .
Neben der Strafe kann auf Einziehung der fruchte

ode" Erzeugnisse erkannt werden, auf die ,ich die Urasvare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Tater «e-
heTen oder nicht, soweit sie nicht gemäß 8 -7 tur Versal cn
erklärt sind.

§ 29« 1
erst eine der im 8 28 vezeichneten strafbaren Hand,

langen gewerbs- oder gewohnheitsmäßig begangen.. ;o kann
die Strafe auf Gefängnis bis zu fünf Zähren und Ge'
strafe bis zu 100000 Mark erhöht werden. Neben Gefäng¬
nis kann auch aus Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden.

8 30.
Diese Anordnung tritt mii dem Beginn des nrven

Wirtschaftsjahres , am 16. August 1919, in Kraft.
. Mit demselben Zeitpunkt tritt die Anordnung , betref¬
fend Berbrauchsvorschriften für Selbstversorger vom 8. Aug
1920 außer Kraft . ^

Diez,  den 26. August 1920.
Ter Kreisausschuß des Unterlahnkreises I . V. : Scheuern.

-»>Nr . 10365 II . Diez,  den 26. August 1920.

Nm übrigen blciven olle Uder die BeveitnnF von Nack¬
waren erlassenen Vorschriften, namentlich Me Por .chriftLn
der Verordnung vom 26. Mar 1916 <R . G. Bl . '-' ■■f >
in der Fassung der Verordnung vom 28. September 1916
rR. G . Bl . Ss 108̂ > und vom 13. Januar 191< (Jt . G.
Bl . 'S . 68) in Kraft .'

8 v.
Es werden folgende Einheitsgewichte vorgeschrieben:

1. für Weizenbrot - Brötchen - 70 Gramm.
2. für Roggenbrot 2000 Gramm gleich 4 Pfund und 1000

Gramm gleich 2 Pfund , welches Gewicht «as Brot am
ersten Tage auflveisen muß,

3. für Weizenschrotbrot — Grahambrot — 2000 Gramm,
4. für Weizenbrot für Kranke t400 Gramm,
5. Zwieback ist nach Gewicht zu verkaufen.

Roggenbrot , Weizenschrotbrot und Weizenbrot dürft»
in Lang- und Rundform gebacken werden.

Die Herren Bürgermeister werden errucht, den Laudtmr-* .. .... :n-
ten und r>Vi Müllern von der vorstehenden Anordnung ,o
gleich Kenntnis zu geben. Da ditz Erklärungen der Land¬
wirte , ob sie Brotselbstver ^ rger werden wollen, bereits
entgegengenommen sind, bleiben nur noch die Erklärungen
der' Landwirte bezüglich der Selbstversorgung mi. Eer,t
entgegen zu nehmen. Ich nehme bezüglich der Gerste aus
mein Umdruckschreibenvom 15. Aug. 1920, Z.-Nr . 976.. rl.

^ von den Ortspolizeibehörden auszustellenden Mühl-
und Schrotkarten nmssen bis zum 10. des betreffenden Mo-
natö ausgehändigt fein'.

Genaue Beachtung der erlassenen Anordnung ist über
all dringend notwendig.

Ter Vorsitzende des KreiSauSichnsfesJ $. V :̂ Sch euern

Roggenbrot darf erst am zweiten Tage, den Tag der
Herstellung mitgerechnet, verkauft werden.

§ 8. '
Bei der Bereitung von Kuchen darf nicht mebr als die

^älfte des Gewichtes der vcrivendeten Mehle oder mehl¬
artigen Stoffe au Weizen oder Roggen bestehen. Dre,e
Vorschrift ist ganz allgemein, insbesondere von Kondr-
töreien, Bäckereien, Gemeindebackhäusern, Gasthöfen, Gast-
uud Schankwirtschaften sowie von den Haushaltungen zu

Als Kuchen gilt jede Backware, zu deren Bereitung
mehr als 10 Gewichtsteile Zucker aus neunzig Gewcchts-
teite Mehl oder mehlartige Stoffe verwendet werden. Zwre-
back fällt daher, je nachdem mehr oder weniger «>* 10ÜUCl TutH IHUjei, Jt «vu.ujKC’“*’ ^ ^ .
Gewichtsteile Zucker zu feiner Herstellung verwende, wer¬
den. unter Kuchen oder unter Weizenbrot.

Fm übrigen gelten für die Bereitung von Kuchen vre
Bestimmungen der Bekanntmachung des Stellvertreters des
Reichskanzlers vom 16. Dezember 1915 — Reichsge.etzblatt
Seite 823

8 3-

Verordnung
über den Verkehr mit Getreide und Mehl.

Aus Grund der §§. 58, 59, 60 61 und 80 der
ttcibtoröttunfl m * «X » “» - > 2, ; ® !G Bl S 1021) und der dazu ergangenen Aüssuhrungs-
anweisung' vom 16. Juni 1920 wird für den Untermhn-
kreis folgendes angeordnet:

8 1. . ,. s
Brotgetreide (Roggen und Weizen- ist mindestens bis

-u 00 vom Hundert und Gerste mindc,teus b,s zu So b. m
^„Ärnmablen. Zur Herstellung von schro - r,tHundert auszumahlen . Zur Herstellung von Lchwi tft

W-izen und Roggen bis zu 94 vom Hundert auszumahlen.
8 2

Bei der Bereitung von Roggenbrot ist eine Brelil-
mischung zu verwenden, die aus 30 Tellen Werzenmehkund
70 Teilen Roggenmehl besteht. ...

Zur Bereitung des Roggenbrotes stehe» Uo6 Gramm
Mehl zur Verfligung, welche Menge ansrercht , um ein
Brot von 2000 Gramm herzustellen.

8 3.
Bei der Bereitung von Weizenschrotbrot (Grahambrot,

ist reines Weizenschrot zu 94 vom Hundert ausgemahlen
zu verwenden. Weizenbrot für Kranke wröd aus weniger
hoch ausgemahlenem reinem Weizenmehl hergestelll.

Die Entnahme von Brot und Mehl ist nur mit der
Beschränkung zillässig, daß auf den Kopf der Bevölierung
und ans die' mit Montag beginnende Kalenderwoche, Rog¬
genbrot oder Weizenschrotbrot im Gewicht von 2000 Gramm
ader Weizenbrot für Kranke im Gewicht von 1400 Granun
vder an Mehl 1456 Gramm oder 24 Brötchen m Gewicht
von 1680 Gramm vder 1400 Gramm Zwieback entfallen.

Mehl im Sinne dieser Verordnung ist Weizenmehl.
Roggenmehl, Weizenfchrot und Roggenschrot.

Auf die Unternehmer lanöwirtfchaftnck-er Betriebe,
denen gemäß §, 8 der Reichsgetreideordnung für die Ernte
1920 vom 21. Mai 1920 — Reichsgesetzblatt Nr . 1024
— für sich uno ihre Angehörigen das Erforderliche Brotge¬
treide oder Mehl belassen worden ist, auf die sogenannten
Selbstversorger findet diese Bestimmung keine Anwendung.

8 10.
Die Abgabe und Entnahme von Brot und Meist dars

nur auf Grund von Brotkarten erfolgen, die von der Orts-
polizeibehörde des Wohnortes ausgegeben werden.

Die Abgabe von Weizenbrot oder Weizenmehl für
Kranke erfolgt in den vom Kreisauchchuß bestimmten Bäcke¬
reien und ist nur zulässig gegen Vorlage einer vom Vor-
sitzenden des Kreisausschusses auf Grund eines ärztlichen
Zeugnisses ansgestellten Bescheinigung.

Die Bäcker haben über die Abgabe des Krankenbrotes
und Krankenmehlcs Listen zu führen, aus denen jederzeit
der Name und Wohnort des Empfängers , sowie dre Zahl
der abgegebenen Brote bezw. Mehlmenge und der Tag Ser
Abgabe eines Brotes oder d^s Mehles vom Bäcker zu ver¬
merken.
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§ 11 18 ii
Hetzer Haushaltungsvorstarrd erhält von der Ortspmt-

rerbebörde für jede der Haushaltung angehörige Pe !̂ on,
sofern sie nicht vom Recht der Selbstversorgung Gebrauch
gemacht hat , je eine mit chrem Namen und mit einer
Nummer versehene nicht übertragbare Brotkarte , m wer-
cher angegeben ist, wievwl Brot die Person für den uert-
ranm von 4 Wochen beanspruchen kann.

Kinder sind dabei, ohne Rücksicht auf ihr Alter , erwach-
senen Personen gleichzurechnen.

Die Nummer der Brotkarte entspricht der Nummer der
über die ausgegebenen Brotkarten von der Ortspolrzer-
bebörde zu führenden namentlichen Ortsliste.

Als zum Haushalt gehörig sind auch Ernzelperiouen
zu betrachten , die zur Wohngemeinschaft gehören, aoer kerne
selbständige Haushaltung führen . Der Haushaltunaspor-
stand ist verpflichtet , diesen Einzelpersonen das ihnen zuko-a-
mende Brot , oder auf Verlangen die ihnen zukommende
Brotkarte auszuliefern . . -

Der Haushaltungsvorstand hat Veränderungen im rer
sonenstande seines Haushaltes , deren Wirkung sich aus eure
llintiere Zeit als eine Woche erstreckt, der LrtSpoazerbe-
Hörde anzuzeigen, die die namentliche Liste ändert und eno-
lveder di? Brotkarre , einzieht oder eine neue aus, tr .lt , s-
nachdem es sich um Abgänge oder Zugänge handelt.

8 13.
Die in den Unterlahnkreis verziehenden Personen

haben, bevor ihnen eine Brotkarte ausgehändigt wird , einen
Abmeldeschein bei der Lrtspolizeibehöroe vorzu.egem xtt
aus dem Unterlahnkreis sortzrehenden Personen haben sich
beim Verlassen des Kreises bei oer Orcspolrzerbelwrde der¬
jenigen Gemeinde, in der sie die Brotkarte erhalten hab.n,
unter Ablieferung der .Brotkarle , abzumelden. lieber : re
Abmeldung -ist eine Abmeldebescheinigungzu erteilen.

Für die Abmeldung sind in erster Li nie der Haushal-
tungsvorstaud und in zweiter Linie der Brotkarten bejltzer
verantwortlich . , . . . ,

Die Abmeldung hat spätestens am zweien -rag . uacl,
der Abreise des Brotkartenbesitzers zu erfolgen. ^

Den nur vorübergehend im Unlerlahnkrer, ? \v.c. ar.r-
haltenden Personen sind Brotkarten nicht ausznbandrgen
Sie haben sich vielmehr mit Reichsreisebrotmarks -, auf
Grund der hierüber bestehenden Bestimmungen in ihren
Heimatsgemeinden zu versehen.

§ 13- '
Krankenhäuser, Anstalten , Pensionen usw. werden als

Haushalte behandelt - „ , , , „„ s
Der Brot - und Mehlbezug von Strafanstalten un.

von der schwerarbeitenden Bevölkerung unterliegt ve,on-

d?re^ Vvrschr,fteNzE „l^ Luderer Art bleiben besondere
Anordnungen Vorbehalten.

In Gaschöfen und rn Gast- und Schankwirtschaften
ist das Aufstellen von Brot und Brötchen auf den Tr,chen
zum beliebigen Verbrauch verboten . Es dar . Den Gasten
Brot nur auf Bestellung und gegen besondere Bezahlnu

“ “ ÄX ' IU ™ der Wt « m>-
Gastbösen und von Gast- und Schankwirtschaften e' Mchl.
der Angestellten sind als Privathaushaltungen zu behan . ern.

Jede Brotkarte gilt M 4 Kalenderwochen nach Maß
aabe ihres Aufdruckes. Die Verwendung der einzelnen Broc
S ' » ««beten a» °e»
Saat Jede Brotkarte enthalt ftrr jebe Wach. 8 Mar -n
bk ihrem Aufdruck entsprechend gültig sind für ,e

250 Gramm Rogegnbrot , oder Weizenschrotbrot, ode
175 Gramm Weißbrot für Kranke, oder

\ : iy >VU\\ " « OUv \>V, V>X>VVvs mUaav .,
Al5 ©xamm JwVedaÄ,

insea .amt also für jede Woche: .
2000 Gramm — 4 Pfund Roggenbrot oder Werzen-

schrotbrot, oder
1400 Gramm Weißbrot für Kranke, oder
1456 Gramm Mehl, oder

24 Brötchen zu je 70 Gramm , oder
1400 Gramm Zwieback.
Tie Brotkarten sind lediglich Ausweise und reine Zah¬

lungsmittel . Ter Verkäufer hat die an der Brotkarte be¬
findlichen Marken , die der verkauften Gewichtsm-nge ent¬
sprechen, abzutrennen nild an sich zu nenmen un-> durch
Durchstreichen oder durch Abstempelung ungültig zu machen.

Die Bäcker und Händler haben die am einen Faden am-
gezogenen Brotmarken an dre für ihren Wohnort zunändige
Ortspolizeibehörde mir der borge,chriebenen Mehrverbrauchs-
nachweisung, der Regel nach jeden Montag vormittag .- li.
9 Uhr abzuliefern . Der Bäcker und Händler hat nur An¬
spruch auf weiteren Bezug von so viel Mehl , wie die von
ihm vereinnahmten Brotmarken angeben, und hat seinen
Bedarf bei der Orrc-polizerbehörde anzumelden.

8 16.
Händlern , Bäckern und Konditoren ist die Abgabe tont

Mehl und Backwaren außerhalb des Bezirks ihrer gewerb¬
lichen Niederlassung verboten. .

Tie Abgabe von Brot und Mehl über die » r-lsgrenze
hinaus ist untersagt.

Der Vorsitzende des Kt̂ isansschusse.- kann Ausnahmen
von den Verboten zulassen.

8 17-
Derjenige , der Brotgetreide , Gerste oder daraus herge¬

stellte Erzeugnisse außerhalb der behördlich geregelten Ver¬
teilung zum Zwecke der Weiterveräußerung erwirbt oder
Verträge abschließt, die solchen Erwerb zum Gegenstände
haben, hat binnen drei Tagen nach dem Erwerb oder dem
Vertragsschluß dem Kommunalverband Anzeige zu erstatten.

8 18- .
Wer diesen Anordnungen zuwiderhandelt , wird gemag

4 80 der Reichügetreideordnung für die Ernte 1920 vom 21.
Mai 1920 — Reichsqesetzblatt Nr . 1021 — mit Gefängnis
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünfzig taufend
Mark oder mit emer dieser Strafen bestraft.

Der Versuch ist strafbar . ^
Neben der Strafe kann auf Einziehung de c, .,rächte

oder Erzeugnisse erkannt werden, auf die sich die straf¬
bar - Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Tater
gehören oder nicht, soweit sie nicht gemäß 8 72 a. a. £ .
für verfallen erklärt worden find.

Außerdem kann die Ortspolizeibehörde em G?,cho,t.
de-sen Inhaber oder Betriebsleiter sich in Befolgung der
Pflichten unzuverlässig erweist, die ihm durch Dtcje Verord¬
nung auferlegt sind, auf Grund des § 71, § 10 a. a . C.
schließen.

8 19- .
Die vorstehenden Vorschriften treten mit dem Tage

ihrer Veröffentlichung in Kraft . Mit dem glecchen Tage
vnrd die Verordnung des Krcisausschusses vom 18 - krober
1919 außer Kraft gesetzt-

Diez,  den 26. August 1920.
Der Krcisausschuß des Unterlahnkreises.

I . B. Scheuern.

J .-Nr . ll . 10364. ' Diez,  den 26. August 1929.
Durch den Erlaß der vorstehenden Verordnung h:

?.ne Aendernng der bisherigen Bestimmungen mcöt -rn-

cu.iften . ^ Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . B. Scheuern.



bei ö ft tid ,* ben Wnffevtäufen(VelfSadj-t&öiätmcf)‘f>afenOa'd/
gelegenen &entelnben mit Ban Sitte in Diez und Bein Pla¬
nten „ßtoangginnung für ba* felbftänbtge Sdjneiletqemcrbe
im Untedaf)nfrei;e in den öftli ch der Wasserläufe Gelbach-
Döisbach-Haseiibach gelegenen Gemeinden" errichtet werde.

Von dem genannten Zertpunkt ab gehören alle Gewerbe-
trct &enbe, die das genannte Handwerk betreiben, dieser
Innung an.

Wiesbaden,  den 28. August, 1920.
_Ter Rsgterungspräiident. >

Tgd. 1032 Diez,  den 2. September 1920.
Betrifft .' Tabellen zur Ermittelung der Steuer -Szugs von!

Lohn und Gehalt.
Im Verlag der „Germania" Akt. Gef. für Benag und

Truckerei, Berlin E. 2, Stralanerstrabe 25 find !n Buchform
zum Preise von 9 Mark ,ür das Stück „Tabellen zur Ermftte,
lung des Steuerabzugs bom Loh.! und Gehalt" von Tr . Bensch
Ministerialrat beim Reichs flu anzmiuisterimn erschienen, auf
die ich hiermit aufmerksam wache und deren Anschaffung den
Arbeitgebern empfohlen wird.

Ter Borstand des Finanzamtes Marklfoff-

1. 6490. Z . ez , den 31. August 1920.
Bekanntmachung.

Ain 1. Sepieniber werden nn Bezirk der Obrrpostd.rek-
ltvn Frankfurt a. M. 2 Telczraphenbauämter in Frank¬
furt a. M. und Wiesbaden eingenchtet, Venen später noch
eien drittes in Limburgx folgen soll. Tie Telegraphen¬
ämter sind wie folgt örtlich abzegrcnzt worden.

p. Telcgraphenbauamt Frankfurt (Main ) :
im Süden Grenze des C . P . T .-Bezirks bis östlich

Eddersheini:
im Westen Di .denbergen, Wtldsachsen, Anringen , Rau¬

rod, östlich Neuhof, Krfselbach, Wallbach bis Brückenkops-
Grenze bei Bechrherm;

im plorden Brückenkopf-Grenze bis Walsvorf , östlrch
Würges, östlich Haintchen, Langenbach und weiter wie bis¬
her Grenze des Banbezirks III (Homburg) gegen Baube-
zirk XIII (Weilburg); im Osten Bezirksgrenze gegen O. P . D.
Darmstadt und Kassel.

2. Telegraphenamt Wiesbaden:
im Süden Bezirksgrenze gegen Darmstadt im Anschluß

an das Telegraphenamt Franküirt (Main ); im Westen der
Rhein:

im Norden Grenze gegen Hber-Postdirekston Eoblenz
bis westlich Re ahä '.st.st, Neuhäusel, Ladenbach, südlich Welsch
neudorf, ' üblich Hübingen, Hirschbera iUnter !.), im Bogen
westlich uut Diez, südlich Birlenbach : im Osten Flacht,
Kaltenholzhausen, Kettenschlvalbach, Biückenkopf-Grenze und
wei'.er Grenze gegen Tclegrapäenbyuamt Frankfurt (Main ) .

3. Telegraphenbanamt Limburg (Lahn)
umfaßt den gesamten übrigen Teil des Obr-Post.stv.kt!ons-
Bezirks. ,

Zum Geschäftskreis der Telegraphenbauämter , die einem
Telegraphendirektor unterstellt werden, gehören u. «. In¬
standhaltung und Bewachung sämtlicher Telegraphen und
Fernsprechlinien, Auskundungen , Verhandlung über Wege-
benutzung, Auslegen von Wegeplänen, Herstellung von Neu
anlagen, Erweiterung von Orts -Fernsprechnetzen, Abnahme
von Bauarbeiten , Kabelmessungen, Festsetzung und Zahlung
der Vergütungen für oie Ueberwachung der Telegraphen¬
linien , Entscheidung über Anträge aus Mitbenützung de-
Reichs-Telegraphengestänges .zur Anbringung von Privat¬
leitungen und Anweisung 2er Plätze süd Eisenbahnleitungen
an« Reichstelegraphengestäuge.

Der Landrat I . V. : Scheuern.

J 652-1. Diez,  den 30. August 1920.
Beschädigung der Tele  gL.a phenanlage  ir.
Die Reichstelegraphenanlagen und in letzter Zeit häufig

durch Zertrümmerung der Isolatoren durch Stemwürfe pp.

I befefmbigth injbtn. Da diese Beschädigungen in den meisten
I Ställen bie  Benutzung der Telegraphennnlagen störe», so wird
! zur Abwendung solcher Beschädigungen und um das Publt-

kum vor Unannehmlichkeiten zu bewahren, auf die im
Reichsstrafaesetzbuch angedrohten Strijen aufmerksam ge¬
macht.

Die Bestimmungen des Reichsstrasgcsetzbucheslauten:
8 317. Wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb

einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage
dadurch verhindert oder gefährdet, daß er Teile oder Zu¬
führungen derselben beschädigt oder zerstört, wird mkt Ge¬
fängnis von einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

Wer die Täter vorsätzlicher oder fahrlässiger Befchä-
digungen der Telegraphenanlagen derart ermittelt und zur
Anzeige bringt , daß ?tc zum Ersätze der Wiederherstellungs-
kosten herangczogen werden können, erhält aus Postmtiteln
eine Belohnung . Die Belohnung wird auch dann bewilligt,
wenn der Schuldige wegen jugendlichen Alters oder wegen
sonstiger persönlicher Gründe grfetzlich nicht hat bestraft
oder zur Ersatzleistung herangezogen werden können, des¬
gleichen .wenn die Beschädigungen noch nicht aus .,eführt,
sondern durch rechtzeitiges Einschreiten verhindert worvev
sind, der gegen die Telegravhena »lagen verübte Unfug aber
'o lveit sestfteht, daß die Bestrafung des Schuldigen er¬
folgen kann.

Die Herren Landjäger und Ortspolizeibehöroen des
Kreises ersuche ich hierauf ihr besonderes «Augenmerk zu
richten.

Der Landrat I . V Scheuern-

J .-Nr . 10113 II. Diez,  den 30. August 1920.
Bitr . Broikartenausgabe.
Ich erinnere an meine Verfügung vom. 13. August d. I .,

I .-Nr . 9399 II, Kreisblatt Nr . 83 betr . Brtokartenausgabe
und erwarte Erledigung bestimmt binnen 3 Tagen.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. I . V. : Scheuern.

Nr . II . 10585. Drez,  den 6. September 1920.
An die Herren Bürgermeister

ist Mendorf , Aull , Becheln, Berghauftn . Bremberg , Cram¬
berg, Dausenau , Dienethal , Dörsdorf , Dornholzhausen , Eisig¬
hofen, Eppenrod , Freiendicz. Geilnau . Geisig. Giershausen.
Hahnstätten , Heistenbach, Herold, Hirschberg, Holzheim, Jef-
lelbach, Kaltenholzhausen , Katzenelnbogen .Kemmenau, Klin¬
gellach, Kördorf, Langenschmd, Lollschied, Mtzbach, Ober-
neisen, Obernhof, Oberwirs , Pohl , Reckenroth, Rettert.
Ruppenrod , Schaumburz , Schiesheim, Seelbach, Singho-

sen, Sulzbach , Wasenbach und Weinähr.
Betr . : die Beschulung bltnder und taubstummer Kinder.
Die mit Verfügung vom 5. November 1912, I .-Nr . Ist.

100 -5 (Kreisblatt Nr. 260) geforderte Nachweifung der
blinden und taubstummen Kinder wird wiederholt  in
Erinnerung gebracht und nunmehr bestimmt binnen
längstens 48 Stunden  erwartet . Eventl . ist Fehlan¬
zeige zu erstatten.

Ter Landrat I . V.: Scheuern^

Nr . ll . 10105. Diez,  den 1. September 1920.
Betr . : Gedächtiiisbuch der im Weltkriege gefallenen

Nassauer.
Diejenigen Herren Bürgermeister , die noch mit der

Erledigung meiner Umdruckversügung vom 10. August 1920,
I .-Nr. II. 9293 betr . Einsendung des Materials und Bei¬
trags an den Verein für Nass. Altertumskunde und Ge¬
schichtsforschung in Wiesbaden im Rückstände sind, werden
um umgehende  Erledigung , spätestens bis zum
10. September  d .Jrs . ersucht.

Ter Lund rat I . V.: Scheuern.
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